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Ergebnis des  

Volksbegehrens auf Abberufung des Landtags 

(IMBek vom 27. Juli 2021 Nr. A1-1365-1-20) 

Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021 

 

Bekanntmachung des Landeswahlleiters des Freistaates Bayern 

vom 18. November 2021, Az. LWL-1365.2-2/3-1 

 
Aufgrund Art. 84 i.V.m. Art. 71 Abs. 3 Landeswahlgesetz hat der Landeswahlleiter das 

vom Landeswahlausschuss festgestellte Ergebnis des Volksbegehrens bekanntzumachen. 

 

Der Landeswahlausschuss des Freistaates Bayern hat in seiner Sitzung am 

18. November 2021 das Ergebnis des Volksbegehrens wie folgt festgestellt: 

 

Es waren 9 481 107 Stimmberechtigte eintragungsberechtigt. Es wurden 204 373 Eintra-

gungen geleistet, davon waren 203 768 Eintragungen gültig und 605 ungültig. 

 

gez. 
Dr. Gößl 
Landeswahlleiter 


